
Vereinbarung über die Übernahme von Fernwärmekosten                      
für die Dauer der Mietzeit des Versorgungsobjekts 

 
 
Zwischen der Fernwärme-Verbund Saar GmbH 
 
und 
 
dem/n Mieter/n der Wohnung/des Versorgungsobjektes:  
 
 
Herrn/Frau/Firma:   
 

Vertragskonto-Nr.:   Mietbeginn:   
 
Über die Wärmeversorgung der o. g. Wohnung/des o. g. Versorgungsobjektes wurde zwischen dem 
Eigentümer/Vermieter und der Fernwärme-Verbund Saar GmbH ein Fernwärmevertrag abgeschlossen, 
wonach die Abrechnung der anfallenden Wärmekosten während der Dauer der Mietzeit direkt zwischen dem 
Mieter der Wohnung/des Versorgungsobjektes und der Fernwärme-Verbund Saar GmbH erfolgen soll. 
 
Die Fernwärmekosten werden jeweils kalenderjährlich abgerechnet, wobei im Laufe des Abrechnungsjahres 
monatliche Abschlagszahlungen auf die voraussichtlichen Jahres-Gesamtkosten zu leisten sind. Die Preise 
richten sich nach dem für die Versorgung der Wohnung/des Versorgungsobjektes geltenden Fernwärmetarif 
entsprechend dem Preisblatt in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Der/Die unterzeichnete/n Mieter der o. g. Wohnung/des Versorgungsobjektes verpflichtet/verpflichten sich 
gegenüber der dies annehmenden Fernwärme-Verbund Saar GmbH, die sich nach dem vorgenannten 
Fernwärmevertrag ergebenden Wärmekosten für die Dauer des zwischen ihm/ihnen und dem 
Eigentümer/Vermieter abgeschlossenen Mietvertrages gemäß § 414 BGB zu übernehmen und die 
unmittelbar auf ihn/sie ausgestellten Fernwärmeabrechnungen auszugleichen. 
 
Die Vereinbarung über die Übernahme der Fernwärmekosten kann von dem/den Mieter/n jederzeit mit einer 
Frist von 2 Monaten zum Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnisses gekündigt werden. 
 
Für den Fall, dass die o. g. Wohnung an Mieter mitvermietet ist, die diese Vereinbarung nicht mit 
unterzeichnet haben, versichert/versichern der/die unterzeichnete/n Mieter mit seiner/ihrer Unterschrift 
ausdrücklich, von den übrigen Mietern rechtswirksam zum Abschluss dieser Vereinbarung bevollmächtigt zu 
sein. 
 
Die Fernwärme-Verbund Saar GmbH ist berechtigt, die personenbezogenen Daten des Mieters (wie Name, 
Anschrift, Geburtsdatum, Beginn und Ende der jeweiligen Nutzung, Rechnungs- und Zahlungsdaten) gemäß 
den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts zur Abwicklung des Fernwärmeversorgungsvertrages 
zu verwenden. Die Fernwärme-Verbund Saar GmbH ist berechtigt, den Vermieter über bestehende 
Zahlungsrückstände des Mieters zu informieren. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ort, Datum  Geburtsdatum  Unterschrift des/der Mieter 
 
Fernwärme-Verbund Saar GmbH 
 
Wir bitten um Rücksendung innerhalb von 14 Tagen. Falls uns die Vereinbarung nicht bis zum 
vorgenannten Termin vorliegt, behalten wir uns das Recht vor, die Versorgung einzustellen. 


